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Es ist wieder soweit,
am Samstag auf Sonntag
beginnt die Sommerzeit!
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Feiertags vom Vorabend des Feiertags, 18:00 Uhr, bis zum Folgewerk-
tag, 07:00 Uhr
Wochentags überbücken die Arztpraxen in Baumholder die Zeit zwi-
schen Sprechzeitenende und Beginn der ärztlichen Bereitschaft mit 
wechselnden Diensten. Welche Praxis gerade den Dienst übernimmt, 
erfahren Sie über den Anrufbeantworter Ihres Hausarztes.

Apotheken-Notdienst
Landeseinheitliche Rufnummern der LAK: aus dem Festnetz 0180-
5-258825-PLZ (0,14 €/Min.) (zum Beispiel: 0180 5-258825-56727 für 
Mayen) und aus dem Mobilfunknetz 0180-5-258825-PLZ (max. 0,42 
€/Min.)
Notdienstnummer wählen und direkt anschliessend die Postleitzahl des 
aktuellen Standortes über die Telefontastatur eingeben. Dann werden 
drei dienstbereite Apotheken in der Umgebung des Standortes mit voll-
ständiger Adresse und Telefonnummer angesagt und zweimal wieder-
holt. Der Notdienst beginnt um 08.30 Uhr und endet am folgenden Tag 
um 08.30 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Auf der Internetseite der 
Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz (www.lak-rlp.de) ist ein für 
jedermann abrufbarer Notdienstplan verfügbar, der nach Eingabe der 
Postleitzahl des Standortes die umliegenden dienstbereiten Apotheken 
anzeigt.

Allgemeine Notrufnummern
Feuerwehr & Rettungsdienst Notruf ................................................... 112
Polizei Notruf  ..................................................................................... 110
Störungsannahme Strom: .......................................... Tel. 0800/3123000
Störungsannahme Gas: .............................................. Tel. 0800/3124000

Bereitschaftsdienste
Wasserversorgung  ..................................................... Tel. 06783-189777
Abwasserbeseitigung ................................................  Tel. 06783-189777
Stromversorgung OIE AG
Störungsannahme Strom ..............................................  0800 312 3000 *
Störungsannahme Gas ...........................................................  312 4000 *
* kostenfrei aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunknetz

Ärztliche Bereitschaftspraxis Birkenfeld/Baumholder/Hermeskeil
und Morbach-Thalfang

Schneewiesenstr. 20, 55765 Birkenfeld ............................. Tel. 116 - 117
Öffnungszeiten
• MO, DI und DO 19:00 Uhr bis zum Folgetag 07:00 Uhr
• MI 14:00 Uhr – DO 07:00 Uhr
• FR 16:00 Uhr – MO 07:00 Uhr
• SA und SO durchgängig

ANRUF GENÜGT
Ihre Partner aus 
Handel, Handwerk und
Dienstleistungsbereich.
Handel, Handwerk und
Dienstleistungsbereich.

Jederzeit 

für Sie da!

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige 
Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich gekennzeich-
nete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder 
infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Verantwortlich: 
amtlicher Teil: Bernd Alsfasser, Bürgermeister
 Verbandsgemeinde Baumholder
 55774 Baumholder, Am Weiherdamm 1
übriger Teil:  Dietmar Kaupp, Verlagsleiter
Anzeigen: Melina Franklin, Produktionsleiterin

ImpressumHerausgeber: LINUS WITTICH Medien KG
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Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift: 54343 Föhren, Europa-Allee 2 (Industriepark Region Trier, IRT)

Erscheinungsweise:  wöchentlich 
Zustellung:  Kostenlose Zustellung an alle Haus-  
 halte, Einzelbezug über den Verlag
Reklamationen  Tel. 06502 9147-800
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KFZ-Meisterbetrieb • Mietwagen
Abschleppdienst • Vollautom. Waschanlage

Berschweilerstraße 9 • BAUMHOLDER • Tel.: (06783) 3031 + 30 32

GmbH & Co. KG

09 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr
09 - 13 Uhr

www.wilhelm-bau24.de

Wilhelm Bau24 GmbH
Industriegebiet 3 • Industriestraße 14

55768 Hoppstädten - Weiersbach

Telefon: 06782 - 989 49 90
E-Mail: info@wilhelm-bau24.de

09 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr
09 - 13 Uhr

Ö�nungszeiten Kaminausstellung:
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Wilhelm Bau24 GmbH
Industriegebiet 3 • Industriestraße 14

55768 Hoppstädten - Weiersbach

Telefon: 06782 - 989 49 90
E-Mail: info@wilhelm-bau24.de09 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr

09 - 13 Uhr

Ö�nungszeiten Kaminausstellung:
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Wilhelm Bau24 GmbH
Industriegebiet 3 • Industriestraße 14

55768 Hoppstädten - Weiersbach

Telefon: 06782 - 989 49 90
E-Mail: info@wilhelm-bau24.deBAUUNTERNEHMEN & KAMINBAU

Bahnhofstr. 41
55774 Baumholder
Telefon 06783-5345
Fax: 06783-5355

Westrich Garage

Bahnhofstr. 12 • Baumholder • Tel.: (0 67 83) 43 43

20 x 0,33-l-Kiste 

zzgl. 3,10 € Pfand

EURO 9,49

12 x 0,70-l-Kiste 

zzgl. 3,30 € Pfand

EURO 2,99
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EURO 13,99

 
12 x 1,00-l-Kiste 
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EURO 10,99 

Kombikiste

Sprudel
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der Verbandsgemeinde Baumholder
und der Ortsgemeinden

Öffentliche Bekanntmachungen

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung
In der Ortsgemeinde Hahnweiler wird die ehemalige K 62 gemäß § 36 
Abs. 1 des Landesstraßengesetzes Rheinland-Pfalz dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet.
Betroffen ist das Flurstück in der Flur 6, Parzellen-Nr. 179 der Gemar-
kung Hahnweiler.
Die Gesamtlänge der gewidmeten Strecke beträgt: 0,498 km.
Es handelt sich um die Gemeindestraße, deren Straßenbaulastträger die 
Ortsgemeinde Hahnweiler ist.
Die Widmungsunterlagen nebst Lageplänen liegen in der Zeit vom 
29.03.2021 bis 30.04.2021 bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Baumholder, Am Weiherdamm, 55774 Baumholder (Bürgerbüro) und 
beim Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Hahnweiler zur Einsicht-
nahme aus.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Baumholder, 55774 Baumholder oder beim 
Kreisrechtsausschuss in 55765 Birkenfeld schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen. Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die 
Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor dem 
Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist. Falls die Frist durch 
das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt 
werden sollte, würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Hahnweiler, den 17.03.2021
gez. Heiko Bier

Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Einladung 
 
Hiermit werden die Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Baumholder zu den 
Jagdgenossenschaftsversammlungen 2020/2021 eingeladen. Die Versammlungen finden am 
Mittwoch, den 14. April 2021 um 18:00 Uhr im Gemeindehaus in Fohren-Linden statt. Die 
Versammlungen finden unter Einhaltung der Auflagen der gültigen Covid 19 Verordnung des 
Landes Rheinland-Pfalz statt.  
 
Tagesordnung 2020: 

1.) Eröffnung und Begrüßung 
2.) Geschäfts- und Kassenbericht 
3.) Bericht über die Verwendung der Jagdpacht 2019 
4.) Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung 
5.) Verwendung der Jagdpacht 2020 
6.) Beratung Geschäftsführung 
7.) Verschiedenes 

 
Im Anschluss der Sitzung findet die Versammlung der Jagdgenossenschaft 2021 mit 
folgender Tagesordnung statt. 
 
Tagesordnung 2021: 

1.) Eröffnung und Begrüßung 
2.) Geschäfts- und Kassenbericht 
3.) Bericht über die Verwendung der Jagdpacht 2020 
4.) Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung 
5.) Verwendung der Jagdpacht 2021 
6.) Verschiedenes 

 
Die Niederschriften über die Versammlungen liegen in der Zeit vom 20. April bis 04. Mai 
2021 zur Einsicht durch die Jagdgenossen beim Vorsitzenden Karlheinz Gisch, 
Eschelbacherhof 4 aus  
Der Jagdgenossenschaft gehören alle Grundstückseigentümerinnen und 
Grundstückseigentümer des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Baumholder an. 
       Baumholder, den 14. März 2021 
       gez. Karlheinz Gisch (Jagdvorsteher) 

Ende des amtlichen Teils

Bereitschaftsdienste
Bürgerbus Baumholder

Die Fahrten des Bürgerbusses können auch 2021 vorerst noch nicht 
wieder stattfinden. Sobald eine Aufnahme des Fahrbetriebs wieder 
möglich ist, wird das bekannt gegeben.
Ihr Bürgerbusteam der VG Baumholder

Selbsthilfe-Gruppen
Anonyme Alkoholiker und Al-Anon Familiengruppe

Treffen jeden Montag, von 19.30 bis 21.30 Uhr
Haus der AWO Auf Ellenborn 38 - Ecke Mozartplatz
Kontakte AA
Manfred, Tel.  .........................................................................06852-7610
Heinz, Tel. .............................................................................  06782-5541

Verein für Suchtgefährdetenhilfe
Birkenfeld e.V.

Gruppenabend jeden Mittwoch, 20.00 Uhr, im Georg-Wilhelm-Haus, 
Eingang Am Kirchplatz, 55765 Birkenfeld (Führerscheingruppe)
Kontakte:
Schmidt I. .........................................................................  0171/9807320
Scherer W.  .....................................................................  0151/54193621
Schneider L.  ....................................................................  0173/3012002

Behinderten-Sport-Gruppe Birkenfeld
„Mitspieler für Sitzball gesucht, auch ohne Behinderung!“
Montag, ab 18:45 Uhr: Sport, Sporthalle Gymnasium, Birkenfeld, 
Ansprechpartner: Klemens Heß 06782/ 7994
Freitag 15:30 Uhr: Wassergymnastik, Fachklinik, Krankenhausstr. 22, 
Baumholder, Ansprechpartner: Eckhard Reincke 06782/7017

Deutsche-Rheuma-Liga ÖAG Birkenfeld
Kontakte:
1. Vorsitzende: Sabine Belabbas ......................................  06781/360083
Schriftführer: Helmut Pauly  .................................................  06782/5902
Fibromyalgie-Gesprächskreis
Die Gruppenabende finden jeden 1. Freitag um 18.00 Uhr im Monat in 
der Pizzeria „Am Stadion“ in Birkenfeld statt. Jeder ist willkommen.
Kontakt: Ilona Bernarding (06782/887644), Claudia Cöster (06783/7287), 
Stefan Litz (06789/970383)

Diabetiker-Sportgruppe Oberkirchen
Treffen: Jeden Mittwoch um 20.00 Uhr, Bruchwaldhalle, in Freisen (beim 
Rathaus). Blutzuckermessgerät und Blutdruckmessgerät (falls vorhan-
den) mitbringen. Alle Diabetiker sollten sich eine Notration zum Essen 
und Trinken mitbringen.
Kontaktadresse: Hannelore Schmitt, Freisen ................. Tel. 06855/825

Parkinsongruppe Birkenfeld
Eine gute Möglichkeit, die körperliche Leistungsfähigkeit und Körperhal-
tung zu verbessern, ist die regelmäßige Teilnahme an der Übungsstunde 
beim TV Birkenfeld. Diese findet mittwochs, von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr 
in der Stadthalle Birkenfeld statt.
Ansprechpartnerin: Petra Schäfer .................................Tel. 06782/1281
vormittags oder 5357 nachmittags

Sportgruppe für Diabetiker Birkenfeld
montags, um 19.00 Uhr treffen sich Diabetiker in der Aula des Gymnasi-
ums in Birkenfeld, um gemeinsam Sport zu treiben.
Ansprechpartner: Gabi Klensch .......................................  06787/98959

Selbsthilfegruppe Diabetes Oberkirchen
Treffen: Jeden 1. Donnerstag im Monat im Vital-Center Oberkirchen, 
Rosenstraße 4
Kontaktadresse: Hannelore Schmitt, Freisen ........... Telefon 06855/825
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Stefan-Morsch-Stiftung -  
Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke

Die Stiftung ist die älteste Stammzellspenderdatei Deutschlands. Sie 
wirbt dafür, sich als potenzielle Stammzellspender zu registrieren und ist 
Ansprechpartner für Leukämiepatienten und ihre Angehörigen.
Infos unter: 06782/99330, www.stefan-morsch-stiftung.de oder info@
stefan-morsch-stiftung.de

Diakonisches Werk des
Kirchenkreises Obere Nahe

Sie erreichen uns:
Zentrale Wasenstraße 21  Tel. 06781/5163500
Suchtberatung Pappelstraße 1  Tel. 06781/5163530
Schuldnerberatung Pappelstraße 3  Tel.06781/5163560
www.diakonie.obere-nahe.de...................................Fax: 06781 -507015
Sozial- und Lebensberatung, Schuldnerberatung, Schwangerschaftsbe-
ratung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Gesetzliche Betreuungen, 
Suchtberatung, Kurvermittlung, Soziale Servicestelle. Die Beratung ist 
vertraulich und kostenlos.

Ambulanter Hospiz- und Palliativ- Beratungsdienst „ 
Obere Nahe“

Beratung und Hilfe Schwerstkranker, Sterbender und ihrer Angehörigen, 
Information zur Patientenverfügung, Trauercafé
Nähere Informationen unter Tel: 06781/5091170 sowie im Internet unter 
www.hospizdienst-obere-nahe.de
 -Anzeige-

Kirchliche Sozialstation Baumholder/Birkenfeld e.V.
Ambulante Pflege

Schönenwaldstr. 1, 55765 Birkenfeld
Tel. 06782/981250 für alle Orte in der Verbandsgemeinde Birkenfeld 
und Baumholder
Wir haben 24 Stunden Bereitschaftsdienst auch an Wochenenden und 
Feiertagen.

Kulturzentrum Goldener Engel
Öffnungszeiten Museum:
Dienstags und donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr
Mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 17:00 bis 19:00 Uhr
Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 14:00 bis 17:00 Uhr
Telefon: 06783 – 7043950 oder Stadtbüro 06783 - 981140
Öffnungszeiten Tourist Information:
Montags bis donnerstags von 09:00 bis 13:00 Uhr
Telefon: 06783 - 7043951
Öffnungszeiten Stadtbücherei:
Dienstags von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 16:30 bis 18:30 Uhr
Donnerstags von 16:30 bis 18:30 Uhr
Ab Februar samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr
Telefon: 06783 - 7043952

Kirchliche Nachrichten

Katholische Gottesdienste
Samstag 27.3.,
Weiersbach: 18.30 Uhr Messfeier
Sonntag, 28.3.,
Baumholder: 10.00 Uhr Messfeier
Anmeldung im Pfarrbüro Baumholder:
06783/2142 oder 0157/51361874

Ev. Kirchengemeinde Berschweiler
Offene Kirchen:
Unsere Kirchen in Berschweiler und Berglangenbach sind zur Zeit geöff-
net. Sie können gerne vorbeischauen für einen Moment der Stille und 
zum innehalten. Sie können gerne eine Kerze anzünden. Bitte beachten 
Sie die allgemeinen Hygienevorschriften.
Gottesdienste:
Berglangenbach: Donnerstag, 25.03.2021, Feierabendkirche 19.00 Uhr
Gottesdienste an Karfreitag mit Abendmahl:
Berschweiler: 02.04.2021, 9.00 Uhr
Berglangenbach: 02.04.2021, 10.30 Uhr
Gottesdienste an Ostersonntag:
Ostersonntag, bitte beachten:
Die Gottesdienstuhrzeiten an Ostersonntag wurden verändert.
Berschweiler: 04.04.2021, 9.30 Uhr
Berglangenbach: 04.04.2021, 10.45

Selbsthilfegruppe Birkenfeld 
der Alzheimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz

trifft sich jeden 3. Donnerstag im Monat von 15:00 – 17:00 Uhr.
Wir sind eine offene Gruppe und jeder ist willkommen reinzuschauen.
Ansprechpartner:
Susanne Saar ........................................................................ 06783/7880

Sprechstunde des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
des Gesundheitsamtes Idar-Oberstein

für Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Menschen in einer 
psychosozialen Belastungs- und Krisensituation, Menschen mit Sucht-
problemen (Alkohol, Medikamente), altersgebrechliche und altersver-
wirrte Menschen sowie deren Angehörige im Rahmen der gesetzlichen 
Schweigepflicht
dienstags von 14.00 - 16.00 Uhr im Haus der Beratung, Schlossallee 2, 
55765 Birkenfeld ......................................................... Tel. 06782/15-580

Selbsthilfe Team Schlafapnoe 
 Idar-Oberstein und Umgebung

Informationen über Schlafmüdigkeit am Tag, Sekundenschlaf am Steuer, 
Schnarchen und gefährliche Atemaussetzer.
Treffen an jedem letzten Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr
Info-Tel.: ............................................................................. 06784/980034

Treffen Selbsthilfegruppe ILCO
Die ILCO-Gruppe Birkenfeld trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat 
um 14.30 Uhr im Casino der Elisabeth-Stiftung. Menschen mit Darm-
krebs, künstlichem Darmausgang oder künstlicher Harnableitung und 
Interessierte sind eingeladen.
Nähere Informationen unter Tel: 06855/1050 und 06788/829 sowie im 
Internet unter: www.ilco.de

Burnout-Selbsthilfegruppe Saar/Hunsrück
Die Burnout-Selbsthilfegruppe Saar/Hunsrück trifft sich jeden zweiten 
Mittwoch im Monat, um 19.00 Uhr, im Gesundheitsamt St. Wendel, Ein-
gang hinten im Hof. Mehr Infos unter www.burnout-selbsthilfegruppe.de

AIDS-Hilfe Trier e.V.
Saarstraße 48, 54290 Trier
Büro: .................................................................................. 0651/97044-0
Fax: .................................................................................. 0651/97044-12
Beratung und Information für Infizierte, deren Angehörige und Men-
schen, die Fragen zu AIDS haben:  ....................................... 0651/19411
Büro- und Beratungszeit:
Montag, Dienstag, Donnerstag ...................................  09.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch ......................................................................  09.00 - 19.00 Uhr
Freitag .........................................................................  09.00 - 13.00 Uhr

Weisser Ring Opferhilfe
Hilfe für Opfer von Straftaten
Außenstelle Birkenfeld:  .............................................Tel. 0176/75809488
bundesweite Notruf-Nr ................................................................  116006

Kriminalprävention
Sicherheitsberatung für Senioren und Interessenten
im Landkreis Birkenfeld ................................................ Tel. 06782-15300

Haus der Beratung
Beratungsangebote:
- Erziehungsberatung, - Lebensberatung, - Familienberatung, -Beratung 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, - Beratung von jungen Mig-
ranten, - Paarberatung, - Trennungs- und Scheidungsberatung, - Dro-
genberatung, - Beratung von pädagogischen Fachkräften
Kontakt: Haus der Beratung, Schlossallee 2,
55765 Birkenfeld ...........................................................Tel. 06782/15250
Öffnungszeiten:
Mo. - Do.:  ...................................................................... 8.30 - 16.00 Uhr
Fr.: .........................................................................  08.30 Uhr - 12.00 Uhr
Sprechzeiten in Idar-Oberstein nach Vereinbarung.

Schutzbund für Impfgeschädigte e.V.
Kontakt- und Beratungsstelle für Rheinland-Pfalz
Hilfen und Beratung bei (vermuteten) Impfschäden
Infos: ...................................................................................... 0671/44515
Internet: www.impfschutzverband.de
Sprechzeiten: nach vorheriger telefonischer Vereinbarung

Regenbogen e.V.
Selbsthilfegruppe der Behinderten im Landkreis Birkenfeld
1. Vorsitzende: Walburga Frick ....................................... Tel. 06855/6739
2. Vorsitzende: Christa Gerhard ......................................Tel. 06782/3609
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Eine vorherige Anmeldung zur Wanderung ist erforderlich.
Anmeldefrist: 22. März 2021, 12.00 Uhr
Max.: 10 Teilnehmer

Wir bitten um Verständnis, dass auch eine kurzfristige Absage erfolgen 
kann. Hier sind die aktuellen Verordnungen immer zu betrachten.

Bekanntgabe des Landesamtes für Umwelt
Ab April 2021 bis Oktober 2023 wird in Rheinland-Pfalz der Zustand der 
FFH Pflanzen- und Tierarten wie z. B. des Hirschkäfers, der Gelbbauch-
unke, der Schlingnatter etc., sowie der Lebensraumtypen wie Moore, 
Heiden, Schluchtwälder muss - gemäß Artikel 11 der FFH  Richtlinie - 
regelmäßig beobachtet und dokumentiert (FFH-Monitoring).
Die dabei erhobenen Daten werden für ganz Deutschland, bzw. das 
gesamte Bundesland, zu einem Gesamtwert errechnet, der an die EU 
übermittelt wird. Die Erhebungen auf den Probeflächen haben keinen 
Einfluss auf die bestehende oder zukünftige Nutzung der Flächen. Die 
Kartierungen erfolgen im Auftrag des Landes, vertreten durch das Lan-
desamt für Umwelt Rheinland. Für diese Untersuchung werden vom LfU 
externe Kartierende beauftragt.
Damit die von LfU beauftragten Experten im Gelände zu erkennen sind, 
werden sie vom LfU mit einem Schild ausgestattet auf dem steht:,,Kartiert 
im Auftrag des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz“. Das Schild 
ist mit einem Dienstsiegel versehen. Darüber hinaus werden die beauf-
tragten Experten vom LfU verpflichtet, die Beauftragung im Fahrzeug 
bereitzuhalten.
Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kartierenden grundsätzlich 
erlaubt, Grundstücke zu betreten(§ 2 LNatSchG).
Mehr Information finden Sie hier: https:l/naturschutz.rlp.
del?q=Monitoring

Baumholder

Der Stadtbürgermeister bittet um Mithilfe!

Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro an, Montag, Mittwoch und Freitag 
von 8-12 Uhr, Tel. 06783-4420. Der Gottesdienst kann nur mit Maske 
besucht werden und es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften.
Bethelsammlung
In der Zeit vom 06.-10.04.2021 findet wieder die Kleidersammlung für 
Bethel statt.
Abgabestellen sind:
Berschweiler:
Ev. Kirche (Seiteneingang)
Eckersweiler:
Ev. Kirche (Sakristei)
Berglangenbach:
Ev. Kirche (Sakristei)
Wir bitten, die Kleidersäcke nur an den vorgegebenen Stellen abzuge-
ben.
Von Kleiderspenden außerhalb dieser Zeit bitten wir abzusehen. Vielen 
Dank!

Ev. Kirchengemeinde Baumholder,  
Ruschberg u. Reichenbach

Gottesdienst: 27./28.03.2021 kein Gottesdienst
Tafel:
Mittwochs 10.00 bis 11.00 Uhr Kath. Pfarrheim (Maskenpflicht)
Pflegestützpunkt:
Mittwochs ab 14 Uhr Sprechstunde Ev. Pfarrhaus, Telef. Voranmeldung 
06782-9848612
Sprechstunde Diakonisches Werk:
Donnerstags von 14 bis 16 Uhr, Ev. Pfarrhaus, Tel. 06781/5163500
Kleidersammlung für Bethel:
6. April bis 10. April 2021
Abgabestellen: Ev. Kindergarten Baumholder, Kirchstraße 13, 55774 
Baumholder, Kirche Ruschberg, Hauptstraße, 55776 Ruschberg

Ev. Kirchengemeinde Berschweiler
„Ostern to go“ in der Kirchengemeinde Berschweiler
Am Ostersonntag im Anschluss an den Gottesdienst, der coronabe-
dingt nur angemeldete 20 Gottesdienstbesucher fasst, und den ganzen 
Ostermontag lang können sie unsere geöffneten Kirchen in Berschwei-
ler und Berglangenbach bis zur Dämmerung am Abend besuchen: bei 
festlicher Musik in einer österlich geschmückten Kirche verweilen, sich 
besinnen, aufatmen, auftanken! Die Osterbotschaft wollen wir in diesem 
Jahr zusätzlich zu den Gottesdiensten auch auf diese Weise weiterge-
ben: „Der Herr ist auferstanden“…, das feiern wir auch in Coronazeiten! 
Mit Ostereiern, einem kleinen Osterhasen und einem Kreuzchen für die 
Kinder und mit einer Osterkerze samt einem Osterheft mit unserer Oster-
botschaft für die Erwachsenen. Machen Sie einen Osterspaziergang, 
kommen Sie in Ihre Kirche! Wir laden Sie herzlich ein mit den besten 
Wünschen für ein gesegnetes Osterfest!

Verbandsgemeinde

Die erste Wanderung kann  
am kommenden Wochenende starten

Es kann wieder losgehen ...
Wir dürfen endlich in die neue Saison starten und die erste Wanderung 
im Jahr 2021 darf stattfinden. Natürlich nur unter Beachtung eines aus-
gearbeiteten Hygienekonzeptes und unter Einhaltung der AHA Regeln.
Eine himmlische Wanderung über den kleinen Kirchenwanderweg
Wir beginnen mit der Wanderung in Eckersweiler. Dort besichtigen wir 
die denkmalgeschützte Kirche. Der Weg führt uns weiter auf die Frei-
sener Höhe. Dort haben wir, bei schönem Wetter, einen herrlichen Aus-
blick ins Saarland bis auf den Schaumberg und bis auf den Erbeskopf. 
Danach erreichen wir die Ortsgemeinde Berschweiler. Bevor wir die Kir-
che besuchen besichtigen wir die historischen Gebäude des ehemaligen 
Amtes Burg Lichtenberg. Nach der Besichtigung der Kirche machen wir 
uns auf den Rückweg durch herrliche Waldwege zurück nach Eckers-
weiler. Im Anschluss besteht, gegen Voranmeldung, die Möglichkeit in 
der Gaststätte bei gutem Essen den Tag Revue passieren zu lassen.

Treffpunkt: Dorfgemeinschaftshaus Eckersweiler
Start: 14:00 Uhr
Gesamtstrecke: ca. 12 km
Preis: 3,00 € pro Person
Anmeldung: Verbandsgemeinde Baumholder, Tel.: 06783 - 81 16

Email: tourismus@vgv-baumholder.de.
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Heimbach

Heimbacher Kulturgesellschaft auch  
ohne Bühnenpräsenz sehenswert

Auch Prinzessin Lena I. und Prinz Marvin I. beteiligten sich am Preis-
maskenball

Begeisterung beim Online-Publikum

Einen tollen Rückblick auf einige der karnevalistischen Highlights der 
vergangenen Prunksitzungen hatte die HKG ihrem Publikum verspro-
chen – und dieses Versprechen mit einem professionellen Zusammen-
schnitt auch eingehalten. Ein besonderer Dank gilt all jenen, die dies 
ermöglicht haben, insbesondere David Herrmann von Creative Solutions 
sowie Moritz Forster vom Offenen Kanal Nahe-TV, die das Projekt ehren-
amtlich mit Wissen und Technik unterstützten. Auch Theresa Alsfasser, 
Katrin Wagner und Sandra Ley, im normalen Faschingstreiben immer auf 
oder hinter der Bühne aktiv, investierten etliche Stunden ihrer Freizeit in 
dieses Unternehmen.

Der 1. Vorsitzende Paul Wenz sowie Sitzungspräsident Bernd Alsfasser 
hielten ihre etwas ernsteren Begrüßungsreden ebenso wie Prinzessin 
Lena I. mit ihrem Prinzen Marvin I. Sogar Kinderprinz Luca I. stellte sich 
der Herausforderung und bot einen bravourösen Auftritt. Ein Novum kam 
von den Elferratsmitgliedern, die sich zum ersten Mal in ihrer langjähri-
gen Tradition ebenfalls zu Wort meldeten und ein paar erheiternde Worte 
an die Zuschauer richteten. Die Tanzgruppen der HKG begeisterten mit 
einem von zu Hause aus koordiniertemTanz, was in Anbetracht der Tat-
sache, dass niemand trainieren durfte, umso höher zu bewerten ist.Die 
Vertretung der Büttenredner übernahmen unsere Aktiven Susanne Hei-
nen und Sabrina Grammes mit einem kurzen Sketch.

Am 17.02.2021 hatten wir bereits hier mitgeteilt, dass die Mitarbeiter 
des Bauhofes der Stadt Baumholder immer wieder in der Gemarkung 
Baumholder entdecken, dass am Straßenrand Bauschutt abgeladen 
wird. Wieder wurde genau dieser Bauschutt am „Mühlenpfad“ (Fußweg 
Westrich-Reisen Richtung Edingers Mühle) entdeckt. Da es sich immer 
um die gleiche Art von Material (Aushub vermischt mit Bauschutt) han-
delt und es immer in Haufen an Wegrändern abgekippt wird, bittet die 
Stadt Baumholder um die Mithilfe der Bürger. Aufgrund der Zusammen-
setzung des Materials könnte es auf eine Baustelle im Altstadtgebiet 
hindeuten.
Falls Jemandem etwas aufgefallen ist, kann er sich gerne vertrauensvoll 
an das Stadtbüro unter Tel. 06783-981140 wenden.

Triathlon und Stadtlauf Baumholder  
fallen auch in diesem Jahr aus

Einhellig ist das Votum des Fördervereins Triathlon und Stadtlauf Baum-
holder ausgefallen. Während einer virtuellen Sitzung entschied das 
Orga-Team dieser Tage, auch in diesem Jahr den für Juni geplanten OIE-
Triathlon abzusagen. Die Entscheidung ist besonders schwer gefallen, 
da es nun schon die zweite Veranstaltung dieser Art in Folge ist, die der 
Corona-Pandemie zum Opfer fällt. Aber die Organisatoren führten gleich 
mehrere Gründe an, warum es keinen Sinn ergibt, überhaupt in die Pla-
nungen zu starten. Da sind an erster Stelle die gesundheitlichen Beden-
ken. In der jetzigen Zeit ein Event dieser Art zu planen, setze ein falsches 
Zeichen, ist sich das Orga-Team einig. Außerdem kann es sich nicht 
vorstellen, wie eine solche Sportveranstaltung mit Hygienekonzept funk-
tionieren soll. „Gerade auf der Radstrecke sind die Zuschauerströme 
nicht zu kontrollieren“, sagt der Vereinssprecher Günter Heinz. Und am 
Badesee lebe der Triathlon auch von der Stimmung im Publikum. Hinzu 
komme die Planungsunsicherheit. Wer weiß, was im Juni sein wird? 
„Also hoffen alle Beteiligten auf ein Ende der Pandemie. „Und dass wir 
Ende Juni 2022 endlich wieder einen Triathlon an unserem Badesee ver-
anstalten können“, so Heinz.

www.wittich.de
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• die Aufforderung zur Abgabe von Bestellungen in den amtlichen 
Bekanntmachungsorganen (Amtsblatt u.a.), die von einem Vertreter 
der Gemeinde unterzeichnet sein muss

Die Festlegung des Brennholzpreises sollte nach Meinung der Ver-
bandsgemeinde Baumholder jährlich mit dem Forstwirtschaftsplan 
beraten und festgelegt werden.
Nach Beratungen in der Verbandsversammlung des Forstzweckverban-
des Baumholder am 05.11.2018 wurde ein genereller Brennholzpreis 
i.H.v. 45,- € je Festmeter (inkl. 5,5 % USt.) und für „Kronenholz“ ein 
Raummeterpreis i.H.v. 17,- € je Raummeter (inkl. 5,5 % USt.) empfohlen.
Der Empfehlung der Verbandsversammlung sind alle Gemeinderäte 
gefolgt, sodass im Jahr 2019 ein genereller Brennholzpreis i.H.v. 45,- € 
je Festmeter (inkl. 5,5 % USt.) und für „Kronenholz“ ein Raummeterpreis 
i.H.v. 17,- € (inkl. 5,5 % USt.) festgelegt wurde.
Im Jahr 2020 wurde zusätzlich ein genereller Brennholzpreis für „Nadel-
holz am Weg“ i.H.v. 10,00 je Raummeter festgesetzt.
In der Verbandsversammlung des FZV vom 01.07.2020 wurde moniert, 
dass es im Jahr 2020 zu keinem einheitlichen Brennholzpreis inner-
halb des Forstrevieres Baumholder-Westrich gekommen ist. Die Ent-
scheidung obliegt zwar den jeweiligen Gemeinden, dennoch sollte der 
Brennholzpreis in Zukunft wieder innerhalb des Forstzweckverbandes 
vorberaten werden.
In der kommenden Sitzung des FZV wird seitens der Verbandsgemeinde 
Baumholder ein genereller Brennholzpreis i.H.v. 45,00,- € je Festmeter 
(inkl. 5,5 % USt.), für „Kronenholz“ ein Raummeterpreis i.H.v. 17,- € (inkl. 
5,5 % USt.) und für „Nadelholz am Weg“ ein Raummeterpreis i.H.v. 10, 
- € (inkl. 5,5 % USt.) empfohlen.
Nach Meinung der Verbandsgemeinde Baumholder wäre es durchaus 
vorteilhaft, wenn im Jahr 2021 wieder ein einheitlicher Brennholzpreis im 
Forstrevier Baumholder-Westrich gelten würde.

Gründe hierfür sind z.B.:
1.) Zusammenarbeit der Gemeinden im Forstzweckverband (Personal-

stellung, Verteilung Sachkosten etc.)
2.) Verbandsangehörige Gemeinden der VG Baumholder werden nicht 

gegenseitig „ausgespielt“
3.) Geringerer Bürokratie-/Verwaltungsaufwand für den Revierleiter 

Kreuz

Beschluss:
Der Rat bestimmt folgenden Brennholzpreise für das Jahr 2021:
Genereller Brennholzpreis   45,00 € (inkl. 5,5 % USt.) je fm.
„Kronenholz“   17,00 € (inkl. 5,5 % USt.) je rm.
„Nadelholz am Weg“   10,00 € (inkl. 5,5 % USt.) je rm.
TOP 3. Prüfung der Jahresrechnung 2019 und Entlastungserteilung
a) Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen
b) Feststellung des Jahresabschlusses
c) Entlastungserteilung
Den Vorsitz zu diesem Tagesordnungspunkt führte das Älteste Ratsmit-
glied Helmut Scherer.
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Rohrbach hat im nichtöffentli-
chen Teil der Sitzung - unter dem Vorsitz des Ältesten Ratsmitgliedes - 
den Jahresabschluss der Ortsgemeinde Rohrbach für das Haushaltsjahr 
2019 geprüft.
Die Belegprüfung führte zu keinen Beanstandungen. Die im Haushalts-
jahr 2019 entstandenen Haushaltsüberschreitungen wurden erläutert.
Das von der Verwaltung erstellte Jahresabschlussbuch wurde den Rats-
mitgliedern vorab übersandt. Aus dem Jahresabschlussbuch ist u.a. fol-
gendes zu entnehmen.
Das Vermögen der Ortsgemeinde zum 31.12.2019 betrug 1.654.718,72 
€.
Die Bilanz weist zum 31.12.2019 ein positives Eigenkapital von 
966.804,93 € aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund 
des Jahresüberschusses um 6.948,48 € erhöht.
Zum Bilanzstichtag beliefen sich die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde 
auf insgesamt 292.826,30 €. Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt 
zusammen:
Der noch laufende Investitionskredit bei der Kreissparkasse mit einer 
Restschuld zum 01.01.2019 i.H.v. 68.097,31 € wurde planmäßig um 
3.562,10 € getilgt. Der im Jahr 2016 aufgenommene Kredit bei der KfW-
Bank i.H.v. 12.000 € wurde um 1.500 € getilgt. Im Jahr 2017 wurde ein 
weiterer Kredit bei der KfW-Bank i.H.v. 16.000 € aufgenommen, dieser 
wurde um 1.500 € getilgt. Zu den noch bestehenden Investitionskredi-
ten wurde im Jahr 2018 ein weiterer Investitionskredit bei der KfW-Bank 
i.H.v. 163.400 € aufgenommen.
Gegenüber den Kreditinstituten bestehen demnach zum 31.12.2019 
Verbindlichkeiten i.H.v. 251.786,21 €.
Zudem bestehen noch Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsge-
meinde (laufendes Verrechnungskonto) i.H.v. 35.716,44 €.

Die Resonanz des Home-Publikums war durchweg positiv, vielen Dank 
für das Tolle Feedback und die anerkennenden Kommentare.Wirklich 
schöne und kreative Kostüme konnte man an unserem interaktiven 
Preismaskenball bestaunen. Daher hat der Vorstand der HKG beschlos-
sen, alle Kostümbeiträge zu prämieren! Die Vergabe der Gewinne wird 
zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Infos hierzu und zu allen anderen 
Vereinsangelegenheiten wie immer auf der Homepage www.besenbin-
der-hkg.de.

Blutspendetermin des DRK Heimbach
Am 25. März findet in der Besenbinderhalle in Heimbach von 17:00 Uhr 
bis 20:00 Uhr ein Blutspendetermin statt.
Ab sofort sind alle Blutspender aufgefordert,sich einen Termin zu reser-
vieren. Auf der Internetseite „Terminreservierung.blutspendedienst-west.
de“ werden die Daten eingetragen und man erhält die entsprechende 
Uhrzeit mitgeteilt.
Es kann, wenn es die Planung zulässt, eine Ausnahme davon gemacht 
werden. Wir schicken niemand nach Hause.
Es wird nicht wie üblich einen Imbiss geben, aber jeder Blutspender 
erhält ein sogenanntes „ Lunchpaket“.
Das Hygienekonzept wird natürlich strikt eingehalten, es sollte aber nie-
mand vor einer Spende abhalten.
Es wird vor der Anmeldung eine Überprüfung der Körpertemperatur 
stattfinden, weitere Einschränkungen wie Mund-Nasen Schutz und 
Abstand sind jedem hinlänglich bekannt.
Wir freuen uns möglichst viele Spender begrüssen zu können. Es besteht 
in dieser Zeit ein erhöhter Bedarf an Blut.
Bei Fragen können Sie sich gerne an den 1. Vorsitzenden Josef Sester-
henn 06789/7364 oder den 2. Vorsitzenden Hans Nolde (06789/7447) 
wenden.

Rohrbach

Stellenausschreibung
Wir suchen dich!

Die Ortsgemeinde Rohrbach stellt ein.
In der Ortsgemeinde Rohrbach ist ab 01.04.2021 die Stelle als

Gemeindearbeiter/ Gemeindearbeiterin (m/w/d)
zu besetzen.
Es handelt sich um eine geringfügige Beschäftigung.
Die Vergütung erfolgt nach Vereinbarung.
Bewerbungen richten Sie bitte bis spätestens 31.03.2021 an die
Ortsgemeinde Rohrbach
Herrn Ortsbürgermeister Bernhard Sauer
55776 Rohrbach
Hauptstraße 10
Tel. 06789/235

Sitzung des Ortsgemeinderates  
Rohrbach am 09.03.2021

B. Öffentlicher Teil
TOP 1. Beratung und Beschlussfassung Forstwirtschaftsplan 2021
hier: Beschluss über den Kommunalen Forsthaushalt 2021
Es ist geplant 190 fm einzuschlagen, bei einem Verkauf von 162 fm.
Insgesamt wird im Forstwirtschaftsplan mit:
Die geplanten Maßnahmen im Jahr 2021 wurden vom Vorsitzenden auf-
grund eines Schreibens des Revierleiters Herrn Stefan Kreuz erläutert 
und sind als Anlage zur Niederschrift ersichtlich.
Bei der Auszeichnung möchte der Ortsbürgermeister dabei sein, daher 
soll er vor Auszeichnung vom Forstamt informiert werden.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Forstwirtschaftsplan 2021 zu.
TOP 2. Beratung und Beschlussfassung Forstwirtschaftsplan 2021
hier: Beschluss über den Brennholzpreis 2021
Während die Vermarktung des Stamm- und Industrieholzes (sowie das 
Brennholz an gewerbliche Kunden) an die Holzvermarktungsorganisa-
tionen übertragen ist, wird die Abgabe des Brennholzes an die örtliche 
Bevölkerung vor Ort verbleiben und durch die Ortsgemeinden in Zusam-
menarbeit mit dem örtlichen Revierleiter erledigt, der dies im Rahmen 
des Revierdienstes (Produktion) ausführt.
Die Gemeinde soll, soweit noch nicht so gehandhabt, Entscheidungen 
mit unmittelbarer Marktrelevanz selbst vornehmen. Hierzu gehören u.a.:

• die Festlegung der Preise für die Abgabe von Brennholz aus dem 
Gemeindewald (per Ratsbeschluss).
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- Kostenerstattung an Sonstige rd. 5.100 €. Hier erfolgte eine vertrag-
lich geregelte Geldabfindung aus den beiden Grundstücksverkäu-
fen an eine Privatperson.

- Verlust aus dem Abgang von Sachanlagevermögen rd. 12.500 €, 
aufgrund der Umbuchung des Grundstücks „Johannesheck“.

Das bessere Jahresergebnis ist hauptsächlich durch die nicht durchge-
führten Unterhaltungsmaßnahmen, den Erträgen aus den Grundstücks-
verkäufen, den höheren Gewerbesteuereinnahmen und der Teilauflösung 
der Ehrensoldrückstellungen entstanden.
In der Finanzrechnung wird ein Finanzmittelüberschuss von 16.662,71 
€ ausgewiesen. Abzüglich der planmäßigen Tilgung i.H.v. 6.586,10 €, 
vermindern sich die Verbindlichkeiten gegen die Einheitskasse um 
10.076,61 €. Zum 31.12.2019 beliefen sich diese auf 35.716,44 €.
Die Finanzrechnung stellt sich, mit Ausnahme der Abschreibungen 
sowie Auflösungen von Sonderposten, wie die Ergebnisrechnung dar. In 
der Finanzrechnung werden zusätzlich auch Ein- und Auszahlungen aus 
Investitions- und Finanzierungstätigkeiten ausgewiesen.
Die Ortsgemeinde Rohrbach konnte Investitionseinzahlungen in Höhe 
von 16.652 € verbuchen. Diese gliedern sich wie folgt:

- 1.300 € Grabnutzungsentgelte
- 11.102 € Grundstücksverkauf (Heidestraße 39)
- 1.250 € verschiedenen Einzahlungen, Erlösen und Spenden (zweck-

gebunden für die Ausstattung des DGH)
- 3.000 € Zuwendung Überdachung Spielplatz (Korrekturbuchung 

aus 2015, Umbuchung in Sonderposten)
Investitionsauszahlungen wurden in diesem Jahr keine getätigt.
Bei den Finanzierungstätigkeiten erfolgte eine Tilgung von den noch lau-
fenden Investitionskrediten bei der KSK und der KfW Bank in Höhe von 
6.586,10 €.

Beschluss:
a) Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 

für das Haushaltsjahr 2019 werden, soweit dies noch nicht gesche-
hen ist, gemäß § 100 GemO genehmigt.

b) Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Ortsgemeinde 
Rohrbach wird, gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung, 
festgestellt.

c) Dem im Jahre 2019 amtierenden Ortsbürgermeister und den Beige-
ordneten, soweit sie die Vertretung geführt haben, sowie dem Bür-
germeister der Verbandsgemeinde Baumholder werden nach § 114 
Abs. 1 Satz 2 GemO für das Haushaltsjahr 2019 Entlastung erteilt.

Zu a-c):
Der Ortsbürgermeister Bernhard Sauer, Erste Beigeordnete Ignatius 
Forster der Beigeordnete Ingo Krummenauer und der ehemalige Bei-
geordnete Christian Hayen haben bei der Beschlussfassung gemäß § 
110 Abs. 4 GemO kein Stimmrecht. Da die Beigeordneten sowie der 
ehemalige Beigeordnete gem. § 22 GemO bei der Beschlussfassung 
auszuschließen sind, ist die verminderte Beschlussfähigkeit gem. § 39 
Abs. 2 GemO anzuwenden.

Rückweiler

Bekanntmachung
zur Sitzung des Gemeinderates Rückweiler

am Dienstag, den 30.03.2021

Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr
Raum: Dorfgemeinschaftshaus Rückweiler, großer 

Saal
Ort: Hauptstraße 22, 55776 Rückweiler

Tagesordnung
A. Nichtöffentlicher Teil:
1. Bauleitplanung Ortsgemeinde Rückweiler
2. Bauantrag / Bauvoranfrage
B. Öffentlicher Teil:
1. Beratung und Beschlussfassung Forstwirtschaftsplan 2021

a) Beschluss über den Kommunalen Forsthaushalt 2021
b) Beschluss über den Brennholzpreis für die Jahre 2021 und 2022

2. Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplanes für die Jahre 2021 und 2022

3. Anfragen und Mitteilungen
Mit freundlichen Grüßen

gez.
Lutz Altekrüger

Die übrigen Verbindlichkeiten in Höhe von 5.323,65 € verteilen sich in 
mehreren Kleinbeträgen auf verschiedene Abrechnungen, welche erst 
zu Beginn des Folgejahres fällig wurden.
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten bezieht sich mit 225,16 € 
auf Steuern des privaten Bereichs.
Die Sonderposten werden zum Bilanzstichtag mit einem Wert von 
410.541,09 € ausgewiesen.
Bei den Sonderposten aus Zuwendung erfolgte die alljährliche Auflö-
sung in Höhe von 17.921 €, welche im Abgang ausgewiesen wird.
Durch den jährlichen Auflösungsbetrag in Höhe von 6.401 € wurde der 
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten verringert.
Im Bereich „Feldwegeunterhaltung“ ergab sich im Produkt „Feld, -Land-
wirtschafts- und Wirtschaftswege ein Überschuss i.H.v. 1.134,66 €, wel-
cher dem SoPo Feldwegeunterhaltung zugeführt wurde. Der Stand des 
Sonderpostens „Feldwegeunterhaltung“ zum 31.12.2019 beträgt 19.223 
€.
Bei den Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen ergaben sich 
insgesamt Zugänge in Höhe von 4.611,47 €. Diese stammen zu 3.000 
€ aus einer Zuweisung zur Erweiterung der Überdachung Spielplatz/
Jugendraum - Korrektur der Buchung aus dem Haushaltsjahr 2015, und 
zu 1.611,47 € aus verschiedenen Einzahlungen, Erlösen und Spenden, 
welche alle zugunsten der Ausstattung des DGH zu verwenden sind.
Bei den Grabnutzungsentgelten ergaben sich Zugänge in Höhe von 
1.300 €. Weiterhin wurden Grabnutzungsentgelte in Höhe von 939 € 
aufgelöst.
Rückstellungen sind für laufende und zukünftige Ehrensoldverpflichtun-
gen gebildet.
Der Wert des Sachanlagevermögen zum 31.12.2019 betrug 1.651.718,72 
€.
Bei den Sachanlagen ergaben sich Zugänge infolge einer Überarbeitung 
der Anlagenbuchhaltung i.H.v. 12.588,38 €.
Die planmäßigen Abschreibungen haben das Sachanlagevermögen 
i.H.v. 34.874 € gemindert.
Infolge zweier Grundstücksverkäufen ergab sich weiterhin ein Abgang 
i.H.v. 22.971 € (Wert in der Anlagebuchhaltung).
Die weiteren Abgänge i.H.v. 12.527,70 € sind durch eine Überarbeitung 
der Anlagenbuchhaltung entstanden.
Weiterhin besitzt die Ortsgemeinde Rohrbach Finanzanlagen in Höhe 
von 3.000,00 €. Hierbei handelt es sich um Anteile der Anstalt des öffent-
lichen Rechts „Energieprojekte VG Baumholder“ in Höhe von 3.000,00
Das Umlaufvermögen weist Forderungen der Ortsgemeinde mit einem 
Betrag von 28.899,87 € aus.
Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 
6.948,48 € ab. Gegenüber der Planung, die von einem Jahresfehlbetrag 
von 29.212 € ausging, bedeutet dies eine Verbesserung um 36.160,48 €.
Es konnten insgesamt Erträge in Höhe von 242.231,81 € verbucht wer-
den; das bedeutet Mehrerträge i.H.v. 33.597,81 € (geplante Erträge 
208.634 €).

Mehrerträge kamen hauptsächlich wie folgt zustande:
- Gewerbesteuer rd. 5.100 über dem Ansatz.
- Erträge aus Grundstücksverkäufen rd. 9.700 über dem Ansatz. Da 

die beiden Kaufpreise der verkauften Baugrundstücke in der Heide-
straße 37 und 39 über dem jeweiligen erfasstem Wert in der Anla-
genbuchhaltung liegen, wurde der übersteigende Betrag als Ertrag 
gebucht.

- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen rd. 5.100 € über dem 
Ansatz.

- Erträge aus Zuschreibungen rd. 12.500 € über dem Ansatz. Das 
Grundstück „Johannesheck“ Flur 1 Parz.- Nr. 106/17 wurde 
ursprünglich gesplittet bewertet. Da die überwiegende Nutzung lt. 
Liegenschaftskataster Mischwald ist, wurde das Grundstück nun 
als Mischwald verbucht und die gesplittete Bewertung aufgehoben. 
Demnach erfolgte auch ein Abgang i.H.v. rund 12.500 €.
Mindererträge gab es nur vereinzelt und im geringen Umfang.
Aufwendungen mussten insgesamt in Höhe von 235.283,33 € ver-
bucht werden. Das sind 2.562,67 € weniger als der Planansatz.

Einsparungen konnten hauptsächlich bei folgenden Positionen erzielt 
werden:
- Personal- und Versorgungsaufwendungen rd. 4.600 €.
- Feld- und Waldwegeunterhaltung rd. 9.600 €. Hier waren ursprüng-

lich Unterhaltungsmaßnahmen i.H.v. 9.600 € eingeplant, welche 
nicht durchgeführt wurden.

- Straßenunterhaltung rd. 6.900 €. Hier wurden Unterhaltungsmaß-
nahmen in der Freisener Straße eingeplant, welche nicht durchge-
führt wurden.

Höhere Aufwendungen ergaben sich hauptsächlich bei folgenden Posi-
tionen:
- Unternehmereinsatz Forst rd. 2.800 € über dem Ansatz.
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Volkshochschule
und andere Bildungsstätten

Volkshochschule Baumholder e.V.
Nächster Platzreifekurs der VHS Baumholder startet

Die Volkshochschule Baumholder e.V. bietet in Zusammenarbeit mit 
dem Rolling-Hills-Golfclub den nächsten Kurs zum Erwerb der Platz-
reife für das Golfspiel zu besonders günstigen Gebühren an. Der Erhalt 
der Platzreife ist zwingende Voraussetzung im Deutschen Golfverband 
für eine Mitgliedschaft im Golfclub und die Berechtigung zur Benutzung 
einer Golfanlage.
Der Kurs findet auf der wunderschönen Anlage des Rolling-Hills-
Golfclubs in Baumholder statt und beinhaltet einen praktischen sowie 
einen theoretischen Teil. In der Praxis werden dem Kursteilnehmer Golf-
schwung, Schlägerwahl und Treffmoment zunächst auf der Übungsan-
lage (Driving-Range) und später auf dem Golfplatz nahegebracht.
Im theoretischen Teil werden die Grundzüge der internationalen Golfre-
geln und die Etikette des Golfspiels vermittelt. Der Unterricht erfolgt in 
einer Kleingruppe von maximal 8-10 Personen durch einen Golflehrer.
Der Kurs startet am Samstag, dem 27. März 2021, um 14.00 Uhr und 
umfasst 7 Einheiten/Doppelstunden, einmal pro Woche, nach Abspra-
che samstags oder sonntags. Golfschlägersätze und Bälle werden vom 
Golfclub kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die Gebühren für den gesamten Kurs betragen nur 125,- € p. P.. Kurs-
leiter ist Golflehrer Herr Richard Böttcher. Für den nächsten Kurs sind 
noch einige wenige Plätze frei. Weitere Infos und Anmeldungen auf der 
Geschäftsstelle im Alten Rathaus, Tel. unter 06783 / 4063 oder per Mail 
unter vhsbaumholder@gmx.de

Informationen

Jetzt beste Zeit, um im Kinder- und  
Jugendchor Freisen mitzusingen

(Foto: Isolde Meuler)
In diesen Tagen steigen bundesweit die Inzidenzzahlen, sodass es zur-
zeit eher nach einer Verschärfung als nach einer Lockerung der Corona-
Maßnahmen aussieht. Dennoch beschäftigen wir uns bereits jetzt damit, 
wie wir mit den ersten Proben in Präsenzform beginnen werden.

Politische Parteien

Richtlinien
für redaktionelle Veröffentlichungen von politischen 

Parteien und politischen Gruppierungen
Wir bitten die Einsender von Artikeln politischer Parteien und Gruppie-
rungen, die folgenden Richtlinien bei der Einreichung von Texten für den 
redaktionellen Teil zu beachten:
Veröffentlichungen politischer Parteien sowie deren Untergruppen 
müssen auf die Ankündigungen von Versammlungen und Berichte von 
Versammlungen begrenzt bleiben. Bei Berichten von Versammlungen, 
Referaten etc. ist darauf zu achten, dass z.B. der Referent und das 
Thema genannt werden dürfen, nähere parteipolitische Aussagen müs-
sen jedoch entfallen. Eine Vorstellung und Bewerbung eines Kandi-
daten mit dessen politischen Zielen und persönlichem Lebenslauf 
ist nicht möglich.
Ebenfalls nicht veröffentlicht werden:

- abwertende Äußerungen über Handlungsweisen, Vorstellungen 
und Entscheidungen anderer politischer Parteien oder Wählergrup-
pen

- Angriffe bzw. abwertende Äußerungen zu Personen bzw. Amts- 
und Mandatsträgern

- Diffamierungen oder Beleidigungen
- Stellungnahme zu politischen Tagesthemen (Bundes- oder Landes-

politik) bleiben ebenso wie Leserbriefe, leserbriefähnliche Einsen-
dungen sowie Meinungsäußerungen unberücksichtigt.

Wahlaussagen zu Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahlen dür-
fen nur als kostenpflichtige Anzeige veröffentlicht werden.
Der Charakter der Wochenzeitungen als sachliche und auf kommunale 
Ebene abgestellte Informationsquelle muss neutral und parteipolitisch 
ungebunden bleiben.
6 Wochen vor den jeweiligen Wahlterminen werden nur Terminan-
kündigungen abgedruckt.
Der Verlag behält sich vor, Texte die diesen Anforderungen nicht ent-
sprechen, ohne weitere Benachrichtigung nach eigenem Ermessen zu 
verändern, zu kürzen oder ganz entfallen zu lassen.
Wir danken für Ihr Verständnis!

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion

Eine für alle - FWG Westrich
Eine Wählergemeinschaft für alle Bürgerinnen und Bürger der Verbands-
gemeinde Baumholder, das ist das Ziel der Freien Wählergemeinschaft 
Westrich – VG Baumholder, einer politischen Neugruppierung, die am 
6. März in der Heimbacher Besenbinderhalle ins Leben gerufen wurde. 
Nachdem die Satzung beschlossen und der Vorstand gewählt wurden, 
gab es noch einige interessante und vielversprechende Diskussionen 
unter den zahlreichen Gründungsmitgliedern. Angehen will der 1. Vor-
sitzende Rouven Hebel die angesprochenen Themen mit der Unterstüt-
zung seiner Vorstandskollegen Jürgen Saar (1. Stellvertreter), Heiko Bier 
(2. Stellvertreter), Dieter Leonhard (Schriftführer und Beauftragter für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Lino Hasdorf (Schatzmeister) sowie 
den Beisitzern Bernd Alsfasser, Friedhelm Werle und Heiko Winter. Die 
Themen waren neben Kita und Grundschule Heimbach unter anderem 
der ÖPNV in der VG, Westrichhalle Baumholder und Hallenlandschaft 
in der VG, Corona Teststationen im Kreis Birkenfeld, Ladestationen für 
E-Bikes und E-Autos, Ausbau der Radwege, Campingplatz für Wohn-
mobile und Toilettenanlagen auf den Wanderwegen der VG.
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Redaktionsschlussvorverlegung
KW 13 Karfreitag
auf Donnerstag, 25.03.2021
KW 14 Ostern
auf Mittwoch, 31.03.2021
KW 17 Tag der Arbeit
keine Vorverlegung
12:00 Uhr im Verlag

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
LINUS WITTICH Medien, Redaktion

Schnelltests: Mehr Strategie und  
Digitalisierung erforderlich

Schnell- und Eigentests sind wichtige Bausteine für eine Rückkehr in das 
öffentliche Leben. Neben dem flächendeckenden Einsatz in Schulen und 
Bildungseinrichtungen sind sie vor allem eine große Chance für unsere 
Innenstädte und Ortskerne mit ihrer Gastronomie und dem Einzelhandel. 
Sofern ein negativer Test Voraussetzung für die Nutzung touristischer 
Dienstleistungen und der Gastronomie wird, kann ein einmaliger Test pro 
Woche nicht mehr ausreichen. Hier ist jedoch mehr Strategie erforder-
lich, in die die Kommunen rechtzeitig eingebunden werden. Auch muss 
geklärt werden, ob und unter welchen Umständen auch der Eigentest 
eine Zugangsmöglichkeit zu Einrichtungen eröffnen kann. Unverzichtbar 
ist eine möglichst einheitliche digitale Lösung bei den Schnelltests mit 
einer Schnittstelle zu den Gesundheitsämtern und der Möglichkeit, die 
Schnelltestergebnisse dort zu hinterlegen, um die Nachverfolgbarkeit zu 
erleichtern und weitere Öffnungen zu ermöglichen.

Fest steht, dass wir mit allem, was man zum Singen benötigt, noch ein-
mal ganz von vorne anfangen. Mithin ist jetzt auch die günstigste Zeit, 
um in unseren Chor neu einzusteigen.
Allen, die schon seit längerem überlegt haben, ob sie bei uns mitma-
chen möchten, sagen wir: Jetzt habt ihr die einmalige Chance, mit dem 
gesamten Chor zusammen neu anzufangen. Gebt euch einen Ruck und 
meldet euch bei uns. In unserem Hauptchor singen Kinder und Jugend-
liche von 10 bis 27 Jahren. Alle erhalten eine gründliche Gesangsausbil-
dung. Die Mitgliedschaft ist kostenlos!
Und unsere erwachsenen Fans rufen wir auf: Redet mit euren Kindern 
und Enkelkindern und begeistert sie zum Singen in unserem Chor.

Energietipp der Verbraucherzentrale  
Rheinland-Pfalz

Ein niedriger U-Wert reicht nicht aus
Der U-Wert (Wärmedurchgangswert) macht eine Aussage darüber, wie 
viel Energie durch ein Bauteil wie eine Außenwand, ein Dach oder ein 
Fenster nach außen verloren geht.
Alle Details, die für eine effektive Energieeinsparung im Haus wichtig 
sind, erläutern gerne die Energieberater der Verbraucherzentrale.
Der Energieberater hat am Mittwoch, den 07.04.21 von 14.00 – 17.00 
Uhr Sprechstunde in Birkenfeld. Die Beratungen werden aktuell für alle 
Standorte telefonisch durchgeführt. Eine Terminvereinbarung ist dafür 
erforderlich unter 0800 / 60 75 600

VZ-RLP

Corona-Befragung junger Menschen 
 in Rheinland-Pfalz

Jetzt teilnehmen!
Im Zuge der Corona-Pandemie wird in den Medien und in wis-
senschaftlichen Studien in ganz unterschiedlicher Weiseüber die 
Situation jungerMenschen berichtet. Mal wird deutlich, dass Jugend-
liche und junge Erwachsene sehr solidarisch sind, sich z.B. als 
Nachbarschaftshelfer*innen engagieren, mal werden Bilder von einer 
„Party-Generation“ gezeichnet, die sich nicht an die Einschränkun-
gen hält. Daneben werden Wünsche junger Menschen, wieder mit den 
Freund*innenzusammen sein und die Freizeit unbeschwert verbringen 
zu können, aber auch große Zukunftsängste beschrieben.Das Minis-
terium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
Rheinland-Pfalz möchte erfahren, wie junge Menschen die starken 
Einschränkungen während der Corona-Pandemie und insbesondere 
während des Lockdowns seit 16.12.2020 wahrnehmen. Daher soll die 
Perspektive der jungen Menschen über eine Online-Befragung in den 
Fokus rücken. Die Befragung hat das Institut für Sozialpädagogische 
Forschung Mainz gGmbH/Servicestelle Kinder und Jugend im Auf-
trag des Ministeriums und in Kooperation mit dem Ministerium sowie 
in Abstimmung mit dem Landesjugendamt und dem Landesjugendring 
erstellt. In der Abfrage können sich junge Menschen dazu äußern, wie 
es ihnen während der Corona-Pandemie geht, wie sie in dieser Phase 
Schule, Studium, Ausbildung, Arbeit sowie Jugendarbeit und Jugendso-
zialarbeit erleben und generell ihre Freizeit verbringen. Außerdem geht 
es darum, was sie belastet und was sie bräuchten, damit es ihnen bes-
ser geht bzw. welche Zukunftsperspektiven sie haben An der Befragung 
teilnehmen können alle jungen Menschen, die in Rheinland-Pfalz leben 
und zwischen 14 und 27 Jahre alt sind. Die Befragung ist anonym und 
läuft vom 16. März bis zum 9. April 2021.
Das Ausfüllen dauert ca. 15 Minuten.
Über folgenden Link gelangen man direkt zur Online-Befragung:
https://www.q-set.de/q-set.php?sCode=NKZKVXSEXZFT

Verlagsmitteilungen

Hinweis zu Textveröffentlichungen 
während der Corona-Pandemie

An alle Einsender von Artikeln!
Aufgrund der immer noch akuten Lage, bitten wir Sie eindringlich den 
Umfang Ihrer Textbeiträge auf das Nötigste zu beschränken und auf 
umfangreiche Berichterstattungen zu verzichten. Wir geben unser Bestes
das Erscheinen aller Amts- und Mitteilungsblätter auch weiterhin sicher-
zustellen und zählen hierbei auf Ihre Mithilfe!
Wir bitten um Verständnis, sollten Texte nicht in dem eingesandten 
Umfang veröffentlicht werden. Sobald es hierbei Lockerungen gibt, wer-
den wir Sie schnellstmöglich informieren!
Bleiben Sie gesund!

Redaktion, LINUS WITTICH Medien KG

Thorsten Kreis

Ihr Ansprechpartner vor Ort

Mobil: 0160 96961647 

 
th.kreis@wittich-foehren.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich berate Sie gerne
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(Ringstraße 7)

Danke

für alle Zeichen der Freund-
schaft, die die Verbundenheit 
zum Ausdruck brachten,  
für alle persönlichen  
Worte und Briefe, 
für Blumen und Spenden, 
für ein stilles Gebet.

Hermann Josef Müller
* 24.03.1940     † 06.02.2021

Ingeborg und Kerstin Müller

Rückweiler, im März 2021

• Erd-, Feuer-, See- und

Waldbestattungen

• Bestattungsvorsorge

• In- und Auslands-

überführungen
                        Würde hat ihre Form gefunden

Tag & Nacht erreichbar

Freisen - Auf`m Bangert 8

06855 – 997 51 59

St. Wendel - Brühlstraße 4

06851 – 939 78 77

                        Würde hat ihre Form gefunden

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien 

www.wittich.deBesuchen Sie uns!



                                                                                  alles im grünen Bereich . . . 

Öffentliche Bekanntmachungen und Nachrichten der Kreisverwaltung

AKTUELL

Jahrgang 14 Mittwoch, 24. März 2021 Ausgabe 12/2021

Folgende Bekanntmachung wurde auf der Homepage www.
landkreis-birkenfeld.de am 22. März 2021 und in der Nahe-Zei-
tung am 23. März 2021 veröffentlicht:

Öffentliche Bekanntmachung
Die Kreisverwaltung Birkenfeld erlässt gemäß § 28 Absatz 1 
Satz 1 i.V.m. § 28a Absätze 1, 2, 3 und 6 des Infektionsschutz-
gesetzes (lfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt 
durch Artikel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. 
I S. 3136) geändert worden ist, in Verbindung mit § 2 der Lan-
desverordnung zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes 
(lfSGDV) vom 10. März 2010 (GVBl. 2010, 55), zuletzt geändert 
durch § 7 des Gesetzes vom 15. Oktober 2012 (GVBl S. 341), 
i.V.m. § 23 der Achtzehnten Corona-Bekämpfungsverordnung 
Rheinland-Pfalz (18. CoBeLVO) vom 20. März 2021, in der aktu-
ell gültigen Fassung, folgende

Allgemeinverfügung

1. Die nachfolgenden Vorschriften ergänzen oder ändern die 
Regelungen der 18. CoBeLVO, da landesweit die 7-Tage-
lnzidenz pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen auf über 50 gestiegen ist und 
im Nationalparklandkreis Birkenfeld die 7-Tage-lnzidenz 
ebenfalls den Wert von 50 übersteigt.

2. Abweichend von § 5 der 18. CoBeLVO sind gewerbli-
che Einrichtungen, soweit in dieser Allgemeinverfügung 
nichts Abweichendes bestimmt ist, für den Kundenverkehr 
geschlossen. Sie dürfen nur öffnen, wenn nach vorheriger 
Vereinbarung Einzeltermine vergeben werden, bei denen pro 
angefangene 40 qm Verkaufsfläche einer Kundin oder einem 
Kunden zeitgleich Zutritt zu der Einrichtung gewährt wird. 
Bei den Einzelterminen gelten die Maskenpflicht nach § 1 
Abs. 3 Satz 4 der 18. CoBeLVO mit der Maßgabe, dass eine 
medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske 
der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleich-
baren Standards zu tragen ist, und die Pflicht zur Kontak-
terfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 der 18. CoBeLVO. Die 
Termine sind so zu vergeben, dass sichergestellt ist, dass 
Ansammlungen von Personen in oder vor den Einrichtungen 
vermieden werden. Zwischen den Terminen sind die Räum-
lichkeiten regelmäßig zu lüften. Diese Vorgaben gelten auch 
für Büchereien und Archive. Abhol-, Liefer- und Bringdienste 
gewerblicher Einrichtungen sind nach vorheriger Bestellung 
unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen zuläs-
sig.

3. Von der Schließung nach Nummer 2 ausgenommen sind 
lediglich
a) Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel, Direktvermarkter 
von Lebensmitteln, Getränkemärkte, Drogerien, Babyfach-
märkte,
b) Verkaufsstände auf Wochenmärkten, deren Warenange-
bot den zulässigen Einzelhandelsbetrieben entspricht,
c) Apotheken, Sanitätshäuser, Reformhäuser,
d) Tankstellen,
e) Banken und Sparkassen, Poststellen,
f) Reinigungen, Waschsalons,
g) Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf, Buchhandlungen,
h) Baumärkte, Tierbedarfsmärkte und Futtermittelmärkte,
i) Großhandel,
j) Blumenfachgeschäfte,
k) Gärtnereien, Gartenbaubetriebe, Gartenbaumärkte.

4. Bietet eine Einrichtung neben den in Nummer 3 genannten 
Waren oder Dienstleistungen weitere Waren oder Dienst-
leistungen an, ist dies zulässig, soweit in dieser Verordnung 
nichts Abweichendes bestimmt ist und das weitere Waren- 
oder Dienstleistungsangebot nicht den Schwerpunkt des 
Verkaufssortiments oder Angebots bildet.

5. In den Einrichtungen nach Nummer 3 gelten sowohl in 
geschlossenen Räumen als auch im Freien, insbesondere 
in Wartesituationen, das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1 der 18. CoBeLVO, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 
der 18. CoBeLVO mit der Maßgabe, dass eine medizinische 
Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards 
KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards 
zu tragen ist, und die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 
der 18. CoBeLVO. Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 
4 der 18. CoBeLVO gilt auch im unmittelbaren Umfeld der 
Einrichtung oder auf Parkplätzen. Die Personenbegrenzung 
nach § 1 Abs. 7 der 18. CoBeLVO gilt nicht
1. auf Wochenmärkten gemäß Nummer 3 Buchst. b sowie
2. in persönlichen Beratungsgesprächen, wenn sich aus-
schließlich Personen, die höchstens zwei Hausständen 
angehören, in einem Raum aufhalten.

6. Abweichend von § 10 Abs. 1, Abs. 2 der 18. CoBeLVO ist die 
sportliche Betätigung im Amateur- und Freizeitsport in Ein-
zelsportarten auf und in allen öffentlichen und privaten Sport 
anlagen nur im Freien und nur mit maximal fünf Personen aus 
zwei Hausständen zulässig. Im Übrigen gilt das Abstands-
gebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 der 18. CoBeLVO während der 
gesamten sportlichen Betätigung. Kontaktfreies Training ist 
in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre 
und einer Trainerin oder einem Trainer im Außenbereich und 
auf öffentlichen und privaten Außensportanlagen zulässig. 
Hierbei gilt das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 der 
18. CoBeLVO während des gesamten Trainings.

7. Entgegen § 15 Abs. 2 der 18. CoBeLVO ist der Proben- und 
Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur untersagt.

8. Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. 1a Nr. 6 lfSG sowie 
die Strafvorschrift des § 74 lfSG wird hingewiesen; ebenso 
auf den § 24 der 18. CoBeLVO.

9. Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffent-
lichung als bekannt gegeben (§ 1 Absatz 1 Landesverwal-
tungsverfahrensgesetz (LVwVfG) in Verbindung mit § 41 
Absatz 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz - (VwVfG) und 
tritt am 23. März 2021 um 0 Uhr in Kraft.

10. Die Allgemeinverfügung gilt bis zum Ablauf des 11. April 
2021.

11. Diese Allgemeinverfügung und ihre Begründung können bei 
der Kreisverwaltung Birken feld, Verwaltungsgebäude 2, 
Raum 0.07, Schneewiesenstr. 25, 55765 Birkenfeld, nach 
tele fonischer Terminvereinbarung (Telefon: 06782 15321) 
eingesehen werden.

12. Diese Allgemeinverfügung ist gesetzlich gem. § 28 Abs. 3 in 
Verbindung mit § 16 Abs. 8 lfSG sofort vollziehbar. Rechts-
behelfe haben keine aufschiebende Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Wider spruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist bei der Kreisverwaltung Birkenfeld, Schneewiesenstr. 
25, 55765 Birkenfeld, schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt wer-
den. In diesem Fall ist das elektronische Dokumentmit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. 
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Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere 
technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Inter-
net unter http://www.rlp-service.de/ im Download-Bereich des 
Menüpunktes „VPS“ aufgeführt sind. Auf elektronischen Weg 
erhobene Widersprüche sind an folgende Adresse zu senden: 
kv-bir@poststelle.rlp.de.

Kreisverwaltung Birkenfeld
Birkenfeld, den 22. März 2021
Dr. Matthias Schneider

Öffentliche Bekanntmachung
Tagesordnung zur Sitzung des Werkausschusses 

des Abfallwirtschaftsbetriebes des 
Nationalparklandkreises Birkenfeld (AWB)

am Donnerstag, 1. April 2021, 17 Uhr, in der Messehalle 
Idar-Oberstein, John-F.-Kennedy-Straße 9, 55743 Idar-

Oberstein

Öffentlicher Teil
1. Projektidee „Informations- u. Umweltbildungszentrum mit 

außerschulischen Lernorten an der Jugendherberge Idar-
Oberstein“

2. Sachstand Annahmestelle Birkenfeld
3. Informationen / Anfragen
Nicht öffentlicher Teil
4. Personalangelegenheiten

Birkenfeld, den 24. März 2021
Dr. Matthias Schneider, Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
Die Kreisverwaltung Birkenfeld – Untere Landwirtschaftsbe-
hörde – gibt bekannt: Nach dem Grundstücksverkehrsgesetz ist 
über die Genehmigung der Veräußerung nachstehender Grund-
stücke zu entscheiden:
Reg.-Nr.: 024/2021; Gemarkung: Rinzenberg Blatt 593; lfd.Nr.: 
1) Flur 6, Nr. 41; Gewann: Auf den Rübenstückern; Nutzungsart 
Landwirtschaftsfläche; Fläche: 0,6069 ha.
Reg.-Nr.: 026/2021; Gemarkung: Gerach Blatt 311; lfd.Nr.: 1) 
Flur 2, Nr. 31/1; Gewann: unterst Langenäcker; Nutzungsart 
Landwirtschaftsfläche; Fläche: 0,9257 ha.
Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes 
am Erwerb des/r Grundstücks/e interessiert sind, müssen ihr 
Erwerbsinteresse der Unteren Landwirtschaftsbehörde bei der 
Kreisverwaltung, 55765 Birkenfeld, bis spätestens 31.03.2021 
schriftlich mitteilen.

Kreisverwaltung Birkenfeld, den 24.03.2021
In Vertretung Jürgen Schlöder, Ltd. Regierungsdirektor

Öffentliche Bekanntmachung
des endgültigen Wahlergebnisses der Wahl zum 

18. Landtag Rheinland-Pfalz am 14. März 2021 im 
Wahlkreis 19 Birkenfeld

Gemäß § 53 des Landeswahlgesetzes (LWG) und § 67 Abs. 1 Nr. 
1 Landeswahlordnung (LWO) in den derzeit gültigen Fassungen 
gebe ich nachstehend das vom Kreiswahlausschuss des Wahl-
kreises 19 Birkenfeld am 18.03.2021 festgestellte Wahlergebnis 
der Wahl zum 18. Landtag Rheinland-Pfalz im Wahlkreis 19 - 
Birkenfeld öffentlich bekannt:

Wahlberechtigte: 63.892
Wähler: 37.497

Wahlkreisstimmenergebnis:
Ungültige Wahlkreisstimmen: 689
Gültige Wahlkreisstimmen: 36.808

Davon entfielen auf die Wahlkreisbewerber:

Nr. Bewerberin/Bewerber Kurzbezeich-
nung der Partei

Erststimmen

1 Hans Jürgen Noss SPD 11.178
2 Miroslaw Kowalski CDU 10.674
3 Sascha Weckmann AfD 3.300
4 Matthias Keidel FDP 2.472
5 Hans-Joachim Billert GRÜNE 2.308
6 Rainer Böß DIE LINKE 1.175
7 Dr. Bernhard Alscher Freie Wähler 4.946
11 Oliver Boschmann Die PARTEI 755
Damit ist der Bewerber Hans Jürgen Noss (SPD) -Wahlkreis-
vorschlag Nr. 1- als Wahlkreisabgeordneter gewählt.

Landesstimmenergebnis:
Ungültige Landesstimmen: 503
Gültige Landesstimmen: 36.994

Davon entfielen auf die Landes- bzw. Bezirkslisten:
Nr. Landesliste Kurzbezeich-

nung der Partei
Zweitstimmen

1 Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands

SPD 13.937

2 Christlich 
Demokratische Union 
Deutschlands

CDU 9.685

3 Alternative 
für Deutschland

AfD 3.693

4 Freie Demokratische 
Partei

FDP 2.288

5 BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN

GRÜNE 2.026

6 DIE LINKE DIE LINKE 1.057
7 Freie Wähler 

Rheinland-Pfalz
FREIE WÄHLER 2.550

8 Piratenpartei 
Deutschland

PIRATEN 157

9 Ökologisch-
Demokratische Partei

ÖDP 152

10 Klimaliste RLP e.V. 132
11 Partei für Arbeit, 

Rechtsstaat, Tierschutz, 
Elitenförderung und 
basisdemokratische 
Initiative

DIE PARTEI 442

12 PARTEI MENSCH 
UMWELTTIERSCHUTZ

Tierschutzpartei 669

13 VOLT DEUTSCHLAND VOLT 206

Birkenfeld, 18.März 2021
Der Kreiswahlleiter des Wahlkreises 19 Birkenfeld
Dr. Matthias Schneider, Kreiswahlleiter und Landrat
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Herrstein/Rhaunen: Verbandsgemeindeverwaltung
Brühlstraße 16, 55765 Herrstein
jeden Donnerstag von 10 bis 13 Uhr
1. Öffnungstermin: 15. April 2021

Die Büros geben den Bürgerinnen und Bürgern eine Anlaufstelle 
während der laufenden Bauphase. Hier können Interessierte 
sich über den Ausbau, den Bau eines Hausanschlusses sowie 
die Tarife informieren und selbstverständlich auch einen Vertrag 
abschließen. 

Abfallbetrieben
Neues von den

Kompost-Aktion 2021  
aufgrund COVID-19 abgesagt

Die eingeschränkten örtlichen Gegebenheiten im Zusam-
menhang mit der Verschärfung der 2. Corona-Arbeits-
schutzverordnung und den damit zwingend einhergehenden 
Kontaktreduzierungen nötigen uns leider wie schon im Vorjahr, 
die diesjährige Kompost-Aktion mit ihren drei Ausgabeterminen 
abzusagen. Sollten im Laufe des Jahres nochmals neue Termine 
benannt werden können, geben wir dies rechtzeitig bekannt, wir 
danken für Ihr Verständnis.
Bei Fragen stehen wir unter 06782/9989-22 oder abfallbera-
tung@egb-bir.de gerne zur Verfügung.

Stellenausschreibung
Der Nationalparklandkreis Birkenfeld sucht je einen

Sachbearbeiter (m/w/d)
für das Veterinäramt und die Personalverwaltung

Es handelt sich um unbefristete Vollzeitstellen bei der Abt. 8 
- Veterinärwesen, Landwirtschaft - und der Abt. 1 - Zentrale 
Aufgaben und Finanzen -. Nähere Informationen über die zu 
besetzenden Stellen, die Anforderungsprofile usw. finden Sie im 
Internet unter www.landkreis-birkenfeld.de in der Rubrik „Aktu-
elles“ im Register „Stellenausschreibungen“. Bei gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung werden behinderte 
Menschen (Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch -SGB IX-) bevor-
zugt berücksichtigt.  Der Nationalparklandkreis tritt bei Personal-
auswahlentscheidungen für die Gleichstellung der Geschlechter 
ein. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zum Datenschutz.
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung von Bewerbungs-
unterlagen grundsätzlich nicht mehr erfolgen. Es sollten deshalb 
keine Originale eingereicht werden. Aussagefähige Bewerbun-
gen mit Lebenslauf, Zeugnissen und Tätigkeitsnachweisen 
erbitten wir bis zum 19.04.2021 an:
Kreisverwaltung - Personalreferat -, Schneewiesenstraße 
25, 55765 Birkenfeld oder an E-Mail: poststelle@landkreis-
birkenfeld.de

„Tag der offenen Tür“ in neuer Senioren-WG 
in Brückener Hochwaldstraße

Eine Senioren-Wohngemeinschaft eröffnet der Betreuungsver-
ein des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer (SKFM) 
für den Kreis Birkenfeld in Brücken. Das Angebot richtet sich 
an Menschen, die auf fremde Hilfe angewiesen sind, aber den 
Gang ins Altenheim scheuen. Für Mittwoch, 31. März, 11 bis 19 
Uhr, lädt der SKFM zu einem „Tag der offenen Tür“ in die Hoch-
waldstraße 32 ein. 
Dort erwarb der Verein ein geräumiges Wohnhaus, das die Vor-
teile hat, dass es von vornherein für mehrere Mietpartien ausge-
legt war und bereits mit erneuerbaren Energien versorgt worden 
ist. Infolgedessen bestand kaum Umbau- und Renovierungsbe-
darf. 
Größere Investitionen waren lediglich für die Barrierefreiheit 
und eine Fluchttreppe nötig, die vom Balkon, den die Mieter 
gemeinsam nutzen, in den Garten führt, der trotz der nahen 
Landesstraße eine Oase der Ruhe ist. Sechs etwa 20 Quadrat-
meter große Schlafzimmer, drei Bäder, eins davon behinderten-
gerecht, ein Aufenthaltsraum, Esszimmer und Küche stehen für 
Einzelpersonen, aber auch für Paare zur Verfügung, die sich ein 
selbstbestimmtes Altern wünschen. 
Ausdrücklich legt sich der SKFM nicht darauf fest, dass aus-
schließlich Senioren einziehen dürfen. Zielgruppe sind Men-
schen mit Pflege- und Betreuungsbedarf, die dennoch ein 
möglichst selbstständiges und selbstbestimmtes Leben in 
Eigenverantwortung wünschen – unabhängig vom Alter. Je 
nachdem, in welchem Umfang die Bewohner Unterstützung im 
sozialen, hauswirtschaftlichen und pflegerischen Bereich benö-
tigen, beschließen sie gemeinschaftlich einen Versorgungsver-
trag. Wie die Bezeichnung „WG 24“ besagt, würde bei Bedarf 
eine Präsenzkraft, die rund um die Uhr vor Ort ist, das Angebot 
ergänzen. t entscheiden, um in der vertrauten Umgebung zu 
bleiben.
Ansprechpartner: Pflegestützpunkt Baumholder/Birkenfeld, 
Telefon 06782/9848613 oder 9848612

inexio eröffnet weitere Baubüros 
Der Glasfaserausbau im Landkreis Birkenfeld ist in vollem Gange. 
Inzwischen ist das Baubüro von inexio  in der Stadtverwaltung 
Idar-Oberstein (Georg-Maus-Straße 1) jeden Donnerstag von 10 
bis 13 Uhr geöffnet.
In Kürze folgen drei weitere Büros:

Birkenfeld: Ärztliche Bereitschaftszentrale, 
Schneewiesenstraße 20, 55765 Birkenfeld
jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr
1. Öffnungstermin: 18. März 2021

Baumholder: Verbandsgemeindeverwaltung
Am Weiherdamm 1, 55774 Baumholder
jeden Freitag von 09 bis 12.30 Uhr
1. Öffnungstermin: 26. März 2021
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Wir freuen uns, Sie persönlich vor Ort zu begrüßen 
und Sie zu  allen  Fragen rund um das Thema Energie 
zu beraten.

Derzeit sind unsere Einrichtungen je nach aktu eller Situation und geltender Richt-
linie des Landes Rheinland-Pfalz zur Corona- Pandemie geöffnet oder geschlossen. 
Ihre Sicherheit und Gesundheit und die unserer Mitarbeiter*innen stehen für uns an 
oberster Stelle. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Unsere regulären Öffnungszeiten finden Sie hier:

Wir sind persönlich vor Ort für Sie da

Energieladen und Energiepunkte vor Ort
  OIE Energieladen Idar-Oberstein 
Hauptstraße 369, 
(Fußgängerzone Oberstein) 
55743 Idar-Oberstein,  
Mo-Do 9-12, 13-17, Fr 9-12 Uhr

  OIE Energiepunkt Baumholder 
in der Verbandsgemeinde- 
verwaltung Baumholder, 
Am Weiherdamm 1,  
55774 Baumholder 
Mo 9-12:30, 13-16 Uhr

  OIE Energiepunkt Birkenfeld 
in der Tourist-Information/ 
Museum Birkenfeld, 
Friedrich-August-Straße 17,  
55765 Birkenfeld 
Mi 10-12:30, 13-16:30 Uhr

  OIE Energiepunkt Herrstein 
im Dorfladen Herrstein, 
Hauptstraße 1a, 55756 Herrstein 
Fr 9-12, 12:30-16:30 Uhr

  OIE Energiepunkt Rhaunen 
im EDEKA Hub, 
Im Weiersweiler 3, 
55624 Rhaunen 
Do 9-12, 12:30-16:30 Uhr 

  OIE Energiepunkt Idar-Oberstein 
im Globus, 
Zwischen Wasser 13, 
55743 Idar-Oberstein 
Mo, Mi-Sa 10-12:30, 13:30-18 Uhr

Holen Sie sich 
Ihr persönliches 
Überraschungs- 
geschenk ab!
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Intergem 2021 – Innovationen  
mit Konzeptveränderungen 

Frischen Wind bringt die neue Messeleitung der Intergem 2021 in 
die Planung der über Jahre gewachsenen Veranstaltung. Mit Mirko 
Arend, dem neuen Geschäftsführer der Intergem Messe GmbH, 
und Projektleiterin Selina Schmidt sind Messe-Macher am Werk, 
die mit innovativen Konzeptideen Ausstellern und Besuchern nicht 
nur ein angenehmes und hochwertiges Ambiente bieten möchten, 
sondern gemeinsam mit und für die Branche die optimalen Voraus-
setzungen für die gelungene Verkaufs- und Marketingplattform 
Integem jetzt und für die Zukunft schaffen wollen.  
 

 
 

Dr. Konrad Henn, Vorsitzender Messeverein (l.), und Mirko Arend, 
neuer Geschäftsführer Intergem Messe GmbH (r.) beim Aussteller-
treffen zur Intergem 2021. (Foto: Manfred Greber) 
 

Unter dem Motto „Intergem und Idar-Oberstein sind EINS!“ wird die 
gesamte Wertschöpfungskette der Branche, die es so nur in der 
Region Idar-Oberstein gibt, abgebildet. Durch die sehr guten Kon-
takte zu den Minenbesitzern, die qualitativ herausragenden Schliffe 
der hochwertigen Farbsteine und Diamanten und die Schmuckge-
staltung und Verarbeitung durch absolute Spezialisten und Könner 
ihres Fachs, kann nur hier den Fachbesuchern das Besondere und 
Einmalige gezeigt und geboten werden.  
Die „EINS“ steht zudem für die Tatsache, dass die Intergem im 
Messekalender im Jahr 2021 tatsächlich für die Branche eine der 
ersten Präsenzmessen sein wird, die mit einem entsprechend 
passenden Gesundheits- und Hygienekonzept die Möglichkeit des 
direkten Austauschs zwischen Ausstellern und Besuchern bietet. 
Und dieser Kontakt ist gerade für den Verkauf von Steinen und 
Schmuck extrem wichtig, da Online-Präsentationen hier definitiv 
keinen adäquaten Ersatz bieten können.  
Die Intergem findet in diesem Jahr ausnahmsweise und einmalig 
schon Ende September, von Freitag, 24., bis Montag, 27. Septem-
ber, statt. Dadurch werden im engen Messe-Herbst Terminüber-
schneidungen vermieden und so für alle interessierten Aussteller 
die Möglichkeit geschaffen, an der Intergem teilzunehmen.  
Weitere Neuerungen sind innovative und frische Standkonzepte, 
die in Zusammenarbeit mit der Standbaufirma „Cyborg“ entwickelt 
wurden, und auf großformatige Grafiken und offenere Bauweisen 
setzen, um die eigene Marke noch besser präsentieren zu können. 
Die neuen Stände und modularen Standkonzepte wurden den 
Ausstellern auf einem Ausstellertreffen präsentiert und stießen auf 
großes Interesse. Der Schmuckbereich wird durch eine eigene 
Halle mit passender Optik und Standgestaltung gestärkt werden, in 
der sich die Fachbesucher ein Bild vom breiten Spektrum des 
Angebots machen können. Zudem wird es an einem Tag der Inter-
gem für Juweliere und Goldschmiede die Möglichkeit geben, zwei 
bis maximal drei ihrer Top-Endkunden auf die Intergem mitzubrin-
gen. Eine insgesamt stärkere Begleitung durch Social Media soll 
den Fokus auf die Einzigartigkeit der Veranstaltung am Stand-

ort Idar-Oberstein sowie die ausstellenden Firmen richten und 
gleichzeitig einen Mehrwert für die Fachbesucher bieten. Das Team 
der Intergem ist der festen Überzeugung, mit der Intergem 2021 
das erste tatsächliche Highlight im Messegeschehen im Jahr 2021 
rund um Schmuck und Edelsteine zu bieten und freut sich nach der 
corona-bedingten Zwangspause für Messen sehr auf Ende Sep-
tember. 
 

Licht aus für den Klimaschutz 
Am Samstag, 27. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr findet die diesjäh-
rige Earth Hour des WWF statt. Rund um den Globus schalten 
Menschen, Städte und Unternehmen für 60 Minuten das Licht aus, 
es ist die weltweit größte Klima- und Umweltschutzaktion. Unter 
dem Motto „Licht aus! Klimaschutz an!“ beteiligt sich auch die Stadt 
Idar-Oberstein wieder daran und schaltet eine Stunde lang die 
Beleuchtung am Bahnhof, von Schloss Oberstein und am Rathaus 
ab. Gemeinsam mit dem WWF Deutschland soll damit ein starkes 
Zeichen für mehr Klimaschutz und die Zukunft unseres Planeten 
gesetzt werden. 
Der WWF ruft in diesem Jahr zum 15. Mal zur Earth Hour auf. Nicht 
nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt werden in dieser 
einen Stunde die Lichter ausgeschaltet – an berühmten Bauwerken 
wie dem Brandenburger Tor in Berlin oder der Christusstatue in Rio 
de Janeiro genauso wie in Büros, Häusern und Wohnungen. Mitt-
lerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr 
als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7.000 
Städte teil, allein in Deutschland waren es im vergangenen Jahr 
rund 370. In diesem Jahr hatten sich bis zum vergangenen Freitag 
bereits 455 Orte angemeldet. 
In Deutschland steht die weltweite Aktion in diesem Jahr ganz im 
Zeichen des Klimaschutzes. Die nächsten zehn Jahre sind ent-
scheidend, um eine Eskalation der Klimakrise zu verhindern. Wenn 
es nicht gelingt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu 
begrenzen, drohen katastrophale Konsequenzen für Mensch und 
Natur. Jede sechste Art könnte aussterben. Wetterextreme werden 
häufiger – Waldbrände, Dürren und Überflutungen heftiger. Jedes 
zehntel Grad zählt. Alle können am Lichtschalter ein Zeichen set-
zen, dass die Erderwärmung auch in Zeiten der Corona-Pandemie 
nicht vergessen ist.  
 

 
 

Mit der Earth Hour setzen der WWF und die Teilnehmer ein starkes 
Zeichen für den Klimaschutz. (Foto: WWF) 
 

Da Veranstaltungen aufgrund der Corona-Beschränkungen weiter-
hin nicht möglich sind, kann sich jede*r mit dem symbolischen 
Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden an der Earth Hour 
beteiligen. Dinner in the Dark, Verstecken spielen mit den Kindern, 
malen mit Leuchtfarben: Alle sind eingeladen, bei der Aktion digital 
mitzumachen und unter den Hashtags #LichtAus und #EarthHour 
davon zu erzählen. Wer mitmachen möchte, findet unter 
www.wwf.de/earth-hour neben Hintergrundinformationen auch 
Vorschläge für die eigene, gelungene Earth Hour. 

Impressum (gilt nur für die Seiten „Neues aus Idar-Oberstein“) 
Herausgeber: Stadtverwaltung, Georg-Maus-Straße 1, 55743 Idar-Oberstein, www.idar-oberstein.de 
verantwortlich: Michael Brill, Pressestelle, Telefon 06781/64130 (nur für Anregungen und Fragen zu „Neues aus Idar-

Oberstein“ – keine Anzeigenaufnahme, keine Annahme von redaktionellen Texten) 
Verlag und Druck: Linus Wittich Medien KG, Europaallee 2, 54343 Föhren 
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Innovative Haustechnik

Auf Schulhöh 1
55776 Reichenbach 
Tel.  06783/4029197 

von 9 bis 17 Uhr
Mail: flohr-haustechnik@web.de
www.flohr-haustechnikweb.de

• Neubau-, Altbau-Installation
• Kundendienst
• Komplettbäder
• Pelletheizungen, Wärmepumpen, Gas- und Ölheizungen

Heizung – Klima – Sanitär – Meisterbetrieb

Wir erstellen Ihre Steuererklärung - für Mitglieder,
nur bei Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.

Wir machen
Ihre Steuererklärung!
Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring
Deutschland e.V. (Lohnsteuerhilfeverein)

Beratungsstellenleiter Sascha Schmohr
Auf dem Römer 7 | 55765 Birkenfeld | Tel. 06782-981593
buero-birkenfeld@steuerring.de
www.steuerring.de/buero-birkenfeld

Kulinarisches Osterfest
Griechisches Restaurant

AKROPOLIS
Kennedyallee 26

55774 Baumholder
Tel.: 0151 / 71748121

Abholservice
ab 22. März 2021

Alle Gerichte zum Abholen
täglich von 12 bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr

Wir wünschen allen Gästen frohe Ostern.

Karwoche und Ostern
Die Woche unmittelbar vor Os-
tern ist die Karwoche. Sie be-
ginnt mit dem Palmsonntag und 
ist die Kernzeit der österlichen 
Passionszeit. Am Palmsonntag 
gedenken Christen des Einzugs 
Jesu in Jerusalem. Die eigentli-
che Leidensgeschichte Christi 
beginnt am Gründonnerstag. 
An diesem Tag gedenkt man der 
Gefangennahme Jesu auf dem 
Ölberg. Der Karfreitag ist der Be-
trachtung des Leidens und Ster-
bens Christi gewidmet. Mit dem 
Karsamstag schließlich neigt 
sich die Karwoche ihrem Ende 

zu. Wie am Karfreitag finden am 
Karsamstag zum Zeichen der 
Trauer keine Eucharistiefeiern 
statt. Die eigentlichen Osterfei-
ertage sind der Ostersonntag 
und der Ostermontag. Am Kar-
samstag finden die Vorbereitun-
gen für das Osterfest statt, mit 
denen häufig alte Brauchtümer 
verbunden sind. Das Osterfest 
beginnt in der Nacht zum Os-
tersonntag, wenn die Christen 
zur Feier der Auferstehung Jesu 
zusammen kommen. Damit er-
reicht das Osterfest seinen fei-
erlichen Höhepunkt.

Absage HÖHNER-Konzert
Es sollte das Highlight zum 15-jährigen Bestehen der Bachwagge 
Idar-Oberstein werden: Konzert der HÖHNER in der Messe Idar-
Oberstein am 4. September 2020. Die Vorbereitungen liefen auf 
Hochtouren und man hatte auch nach Ausbruch der Pandemie 
im März noch Hoffnung, dass dieser Termin beibehalten werden 
könnte. Nachdem aber das Verbot von Großveranstaltungen kam, 
hatte man sich entschlossen, das Konzert zu verschieben. Mit den 
HÖHNER wurde schnell ein Termin in 2021 vereinbart. Nun ist es 
aber sehr unwahrscheinlich, auch in diesem September wieder 
ohne Masken und Abstandsbeschränkungen zu singen, zu schun-
keln und zu feiern. Auch eine Polonaise zu den Klängen von „Die 
Karawane zieht weiter...“ wird wohl nicht möglich sein, auch unter 
Einhaltung aller möglichen Hygiene-Maßnahmen. Aber gerade das 
ist es, was ein HÖHNER-Konzert ausmacht! Die Gesundheit der 
Besucher und Besucherinnen und aller Beteiligten muss im Vorder-
grund stehen. Aus diesem Grund haben die Bachwagge schweren 
Herzens und mit großem Bedauern entschieden, das Konzert am 
10.09.2021 nicht noch einmal zu verschieben, sondern es komplett 
abzusagen. Zumal auch die Partyband FRÜHSCHICHT leider ihre 
Aktivitäten in diesem Jahr eingestellt hat und für das September-
Konzert nicht mehr zur Verfügung gestanden hätte.
Wenn die Pandemie eingedämmt ist und man wieder unter nor-
malen Umständen feiern und Spaß haben kann (was ja auch nicht 
unbedingt für 2022 gewährleistet ist), wollen sich die Bachwagge 
wieder dem Thema HÖHNER-Konzert widmen und evtl. einen 
neuen Termin bekanntgeben.
Die verkauften Eintrittskarten werden selbstverständlich rücker-
stattet. Bitte die Karten mit Hinweis auf die Bankverbindung sen-
den an: Bachwagge Idar-Oberstein, Ida-Purper-Straße  9, 55743 
Idar-Oberstein.
Die Bachwagge bedanken sich ganz herzlich bei allen Freunden 
und Gönnern sowie bei den Firmen und Institutionen, die bereit 
waren, dieses Konzert mit ihrer Spende zu unterstützen.

- Anzeige -

Geschäftsanzeigen online aufgeben
anzeigen.wittich.de
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klassikeraufdemvulkan.de

OPEN AIR 
S O M M E R  2 0 2 1

TICKET-HOTLINE: 
06592 9513-11 und -13

DIE NACHT DER
TENÖRE
Freitag, 25. Juni 2021
20:30 Uhr · Gemündener Maar

JOE COCKER TRIBUTE 
Samstag, 3. Juli 2021
20:30 Uhr · Gemündener Maar

KLASSIKER FÜR 
GITARRE UND HARFE
Sonntag, 13. Juni 2021
16:00 Uhr · Forum Daun
 

BRINGS
Samstag, 26. Juni 2021
20:30 Uhr · Gemündener Maar

Das Sommer-Musik-Festival im GesundLand Vulkaneifel
KLASSIKER AUF DEM VULKAN
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immobilien Welt

06502 
9147-0

Dringende Gesuche für gehobene Ansprüche:
Ärzte, Geschäftsführer, Steuerberater, Informatiker, 

Abteilungsleiter u. v. m. suchen dringend 
im Großbereich St. Wendel und Birkenfeld 

gepflegte Häuser und Baugrundstücke.
Angebote bitte an:  

immobilien-SeRViCe PeRSCH 06854/92290 
(kostenlose Wertanalyse)

WIR SUCHEN FÜR UNSERE KUNDEN 

HÄUSER IN ALLEN PREISLAGEN!

IMMOBILIEN-SCHNEIDER · 55776 RUSCHBERG
Tel.: 06783 / 990743 · Mobil: 0151 / 51189409

immobilien-schneider@web.de

WIR SUCHEN  
FÜR UNSERE KUNDEN HÄUSER  

IN ALLEN PREISLAGEN!

WIR SUCHEN FÜR UNSERE KUNDEN 

HÄUSER IN ALLEN PREISLAGEN!

IMMOBILIEN-SCHNEIDER · 55776 RUSCHBERG
Tel.: 06783 / 990743 · Mobil: 0151 / 51189409

immobilien-schneider@web.de

Suchen in Baumholder oder näherer Umgebung 
für vorgemerkte Kunden gepflegtes EFH,
auch mit Einliegerwohnung bis 300.000 €!

Junge Familie (beide mit gutem Beruf) sucht dringend 
im Kreis St. Wendel oder in der VG birkenfeld 

ein Baugrundstück oder ein gepflegtes 1FH.
Angebote bitte an: 

immobilien-SeRViCe PeRSCH 06854/92290 
(kostenlose Wertanalyse)

JOBS 
IN IHRER REGION

H a u p t s t r a ß e  3 6
55767 SCHWOLLEN

Tel. 06787 / 500 · Fax 06787 / 1344

Wir suchen Verstärkung für unser Team  
auf den Baustellen im nahen Umkreis  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Wenn Du Maurer (m/w/d) oder Tiefbauer (m/w/d) 
bist, kannst Du uns gerne per E-Mail oder 
telefonisch kontaktieren.

E-Mail: info@hahnefeld-bau.de
Mobil: 0170 / 2421104

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Möbel Schuh GmbH bei.

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Baumholder

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

Für unsere Niederlassung 
Baumholder suchen wir:  

• Fachberater Innendienst 
 Baustoffe m/w/d

• Fachberater Innendienst 
 Fachmarkt in TZ m/w/d 

• Lagerist m/w/d

• Azubi Groß- und 
 Außenhandel m/w/d

Bitte bewerben Sie sich bei Herrn Schinnen. 
Tel.-Nr.: 0 67 83 / 18 52 90 
Email: georg.schinnen@hornbach.com

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

Ihre Anzeige in TOP-LAGE
in der Rubrik IMMOBILIEN Welt.


